
Einheitsgemeinden
(soweit sie raumordnerischen Gesichtspunkten entsprechen)

Einheitsgemeinden
mit Ortschaftsverfassung

Einheitsgemeinden 
mit Ortsgemeindeverfassung

Einheitsgemeinden
Bürgermeister

(Chef der Verwaltung)

8000 Einwohner

Haushaltsrecht

Stadt-/Gemeinderat

Einheitsgemeinden-Gemeinderat

politisch eigenständige
Gemeinde (Ortsgemeinde)
Mindestgröße
von 500 Einwohnern
Bürgermeister
ehrenamtlich
Haushaltsrecht
Stadt-/Gemeinderat

bis zu
10

Gemeinden
Maximum

Ortschaften bleiben bestehen, besitzen
aber keine Eigenständigkeit

• Ortsvorsteher bzw. Ortschaftsrat 
(abhängig von der Größe der ehemaligen
eigenständigen Gemeinde)

• Ortsbürgermeister
• Ortschaftsverfassung

Einheitsgemeinden
Bürgermeister

(Chef der Verwaltung)








